
Ehrenordnung

Der Rat der Stadt Baesweiler hat aufgrund des § 43 Abs. 3 Satz 2 GO am 15. März 2005
nachstehende Ehrenordnung beschlossen:

§ 1

(1) Innerhalb von 6 Wochen nach der ersten Ratssitzung haben die Rats- und Ausschuss-
mitglieder dem Bürgermeister schriftlich Auskunft über ihre persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse zu geben, soweit sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit im Rat
und in Ausschüssen von Bedeutung sein können. Im Einzelnen ist Folgendes an-
zugeben:

a) Name, Vorname, Anschrift

b) Familienstand, ggf. Name der Ehefrau und der Kinder

c) ausgeübter Beruf

- bei Unselbstständigen:
Angabe des Arbeitgebers/Dienstherrn und der Art der Beschäftigung

- bei Selbstständigen:
Angabe der Art der Tätigkeit

- bei mehreren ausgeübten Berufen:
Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit

d) Beraterverträge

e) die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des
§ 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

f) die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2
des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

g) die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

h) die Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien

i) Grundvermögen innerhalb des Stadtgebietes

j) Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz oder einem Tätigkeitsschwerpunkt in
der Stadt

(2) Änderungen der Angaben nach Abs. 1 sind dem Bürgermeister unverzüglich mit-
zuteilen.
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(3) Die Rats- und Ausschussmitglieder haben außerdem die entgeltliche Vertretung
fremder Interessen oder die Erstattung von Gutachten für Einwohner der Stadt an-
zugeben, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des von ihnen ausgeübten Berufes
erfolgen.

§ 2

Die Angaben zu § 1 a)  - h) sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen. Die nach § 1 i)
- j) erteilten Auskünfte dürfen nur im Rahmen der Geschäftsführung des Rates und der
Ausschüsse verwendet werden; sie sind im Übrigen vertraulich zu behandeln.

§ 3

Nach Ablauf der Wahlperiode sind die gespeicherten Daten der ausgeschiedenen Mitglieder
zu löschen.

§ 4

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptions-
bekämpfung und zur Einrichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen
(Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5

Diese Ehrenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Ehrenordnung vom 18.12.1979 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser
ortsrechtlichen Bestimmung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss über die ortsrechtliche Bestimmung vorher
beanstandet oder 
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d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Vorstehende ortsrechtliche Bestimmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Baesweiler, 16.03.2005

Dr. Linkens
Bürgermeister


